
 

 

Aufnahmekriterien für die Kitas des Caritasverbands für den Kreis Mettmann 

e.V. 

• Anzeige des Betreuungsbedarfs mindestens 6 Monate vor der geplanten 

Aufnahme 

Die Zulässigkeit einer solchen Regelung ergibt sich aus § 3 KiBiz. Dabei ist 

eine kurzfristige Anzeige möglich, wenn sich ein Betreuungsbedarf ungeplant 

ergibt. 

• Kinder aus dem Jugendamtsbezirk 

• Kinder, die aufgrund einer persönlichen Notlage einen Kita-Platz 

benötigen 

o Nachgewiesener Ausfall der wesentlichen Betreuungspersonen (Tod, 

Erkrankung) 

o Betreuungsnotwendigkeit zur notwendigen Persönlichkeitsentwicklung 

§ 24 SGB VIII 

• Kinder, deren Eltern einer Berufstätigkeit nachgehen, eine Ausbildung 

machen 

• Kinder von Alleinerziehenden 

• Kinder deren Geschwister die Einrichtung zeitgleich besuchen 

• Altersstruktur der Gruppe, Berücksichtigung von u3 und ü3 Plätzen 

• Geschlechterverteilung in der Gruppe 

• Konfession und ausdrücklicher Wunsch einer katholischen Erziehung 

  

Weiter gelten für uns die „Empfehlungen für die örtliche Ausgestaltung der 

Aufnahmekriterien in katholischen Kindertageseinrichtungen im Erzbistum Köln“, aus 

dem Amtsblatt vom März 2009 und das „Statut für die katholischen 

Kindertageseinrichtungen im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums Köln“. 

 

 

 


